
ANHANG III 

Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450 wird wie folgt geändert:  

1. In S.06.02 — Liste der Vermögenswerte — erhalten die Hinweise zu C0300 folgende Fassung: 

„C0300 Infrastrukturinvestition Geben Sie an, ob es sich bei dem Vermögenswert um eine Infrastruk
turinvestition im Sinne des Artikels 1 Absätze 55a und 55b der Dele
gierten Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission handelt. 

Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option auszuwählen: 

1 — Keine Infrastrukturinvestition 

2 — Nichtqualifizierte Infrastruktur: Staatliche Garantie (der Regie
rung, der Zentralbank oder einer regionalen oder lokalen Gebietskör
perschaft) 

3 — Nichtqualifizierte Infrastruktur: Staatliche Förderung einschließ
lich öffentlich-privater Partnerschaften (der Regierung, der Zentral
bank oder einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft) 

4 — Nichtqualifizierte Infrastruktur: Supranationale Garantie/Unter
stützung (EZB, multilaterale Entwicklungsbank, internationale Orga
nisation) 

9 — Nichtqualifizierte Infrastruktur: Sonstige nicht in die oben ge
nannten Kategorien eingestufte nichtqualifizierte Infrastrukturdarle
hen oder -investitionen 

12 — Qualifizierte Infrastruktur: Staatliche Garantie (der Regierung, 
der Zentralbank oder einer regionalen oder lokalen Gebietskörper
schaft) 

13 — Qualifizierte Infrastruktur: Staatliche Förderung einschließlich 
öffentlich-privater Partnerschaften (der Regierung, der Zentralbank 
oder einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft) 

14 — Qualifizierte Infrastruktur: Supranationale Garantie/Unterstüt
zung (EZB, multilaterale Entwicklungsbank, internationale Organisa
tion) 

19 — Qualifizierte Infrastruktur: Sonstige nicht in die oben genann
ten Kategorien eingestufte qualifizierte Infrastrukturinvestitionen 

20 — Europäischer langfristiger Investmentfonds (ELTIF, der in Infra
strukturvermögenswerte investiert, und ELTIF, der in andere — nicht 
infrastrukturbezogene — Vermögenswerte investiert)“   

2. In S.26.01 — Solvenzkapitalanforderung — Marktrisiko: 

a)  werden unter Aktienrisiko nach der Zeile R0260-R0280/C0040 die folgenden Zeilen angefügt: 

„R0290/C0020 Absolute Ausgangswerte 
vor Schock — Vermögens
werte — Aktienrisiko — 
qualifizierte Eigenkapitalin
vestitionen in Infrastruktur 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Vermögenswerte, die ge
genüber dem Aktienrisiko für qualifizierte Eigenkapitalinvestitio
nen in Infrastruktur anfällig sind. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaf
ten einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0290/C0030 Absolute Ausgangswerte 
vor Schock — Verbindlich
keiten — Aktienrisiko — 
qualifizierte Eigenkapitalin
vestitionen in Infrastruktur 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Verbindlichkeiten, die ge
genüber dem Aktienrisiko für qualifizierte Eigenkapitalinvestitio
nen in Infrastruktur anfällig sind. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
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R0290/C0040 Absolute Werte nach 
Schock — Vermögens
werte — Aktienrisiko — 
qualifizierte Eigenkapitalin
vestitionen in Infrastruktur 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Aktienrisiko für qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Inf
rastruktur anfällig sind, nach Eintritt des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaf
ten einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0290/C0050 Absolute Werte nach 
Schock — Verbindlichkei
ten (nach der Anpassung 
für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Aktien
risiko — qualifizierte Eigen
kapitalinvestitionen in Inf
rastruktur 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem Aktienrisiko (für qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Inf
rastruktur) anfällig sind, nach Eintritt des Schocks und nach der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0290/C0060 Absolute Werte nach 
Schock — Netto-Solvenz
kapitalanforderung — Ak
tienrisiko — qualifizierte 
Eigenkapitalinvestitionen in 
Infrastruktur 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Aktienrisiko (für qua
lifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur) nach der An
passung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechni
schen Rückstellungen. 

R0290/C0070 Absolute Werte nach 
Schock — Verbindlichkei
ten (vor der Anpassung für 
die Verlust
ausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Aktien
risiko — qualifizierte Eigen
kapitalinvestitionen in Inf
rastruktur 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem Aktienrisiko (für qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Inf
rastruktur) anfällig sind, nach Eintritt des Schocks, jedoch vor der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0290/C0080 Absolute Werte nach 
Schock — Brutto-Solvenz
kapitalanforderung — Ak
tienrisiko — qualifizierte 
Eigenkapitalinvestitionen in 
Infrastruktur 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Aktienrisiko für qua
lifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur, d. h. vor der 
Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs
technischen Rückstellungen.“  

b)  Unter Spread-Risiko werden zwischen der Zeile R0410/C0080 und der Zeile R0420/C0060 die folgenden Zeilen 
angefügt: 

„R0411/C0020 Absolute Ausgangswerte 
vor Schock — Vermögens
werte — Spread-Risiko — 
Anleihen und Darlehen 
(qualifizierte Infrastruktu
rinvestitionen) 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Vermögenswerte, die ge
genüber dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei de
nen es sich um qualifizierte Infrastrukturinvestitionen handelt, an
fällig sind. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaf
ten einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0411/C0030 Absolute Ausgangswerte 
vor Schock — Verbindlich
keiten — Spread-Risiko — 
Anleihen und Darlehen 
(qualifizierte Infrastruktu
rinvestitionen) 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Verbindlichkeiten, die ge
genüber dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei de
nen es sich um qualifizierte Infrastrukturinvestitionen handelt, an
fällig sind. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung 
zwischen R0411 und R0412 aus der für die Berechnung verwen
deten Methode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung 
nicht möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0411/C0040 Absolute Werte nach 
Schock — Vermögens
werte — Spread-Risiko — 
Anleihen und Darlehen 
(qualifizierte Infrastruktu
rinvestitionen) 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich 
um qualifizierte Infrastrukturinvestitionen handelt, anfällig sind, 
nach Eintritt des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaf
ten einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 
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R0411/C0050 Absolute Werte nach 
Schock — Verbindlichkei
ten (nach der Anpassung 
für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Spread- 
Risiko — Anleihen und 
Darlehen (qualifizierte Inf
rastrukturinvestitionen) 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich 
um qualifizierte Infrastrukturinvestitionen handelt, anfällig sind, 
nach Eintritt des Schocks und nach der Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen 
R0411 und R0412 aus der für die Berechnung verwendeten Me
thode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung nicht mög
lich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0411/C0060 Absoluter Wert nach 
Schock — Netto-Solvenz
kapitalanforderung — 
Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (qualifizierte 
Infrastrukturinvestitionen) 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko von 
Anleihen und Darlehen, bei denen es sich um qualifizierte Infra
strukturinvestitionen handelt, nach der Anpassung für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. 
Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwischen 
R0411 und R0412 aus der für die Berechnung verwendeten Me
thode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung nicht mög
lich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Dieses Element ist nicht zu übermitteln, wenn R0010/C0010 = 1. 

R0411/C0070 Absolute Werte nach 
Schock — Verbindlichkei
ten (vor der Anpassung für 
die Verlust
ausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Spread- 
Risiko — Anleihen und 
Darlehen (qualifizierte Inf
rastrukturinvestitionen) 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich 
um qualifizierte Infrastrukturinvestitionen handelt, anfällig sind, 
nach Eintritt des Schocks, jedoch vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstel
lungen. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwi
schen R0411 und R0412 aus der für die Berechnung verwendeten 
Methode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung nicht 
möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0411/C0080 Absoluter Wert nach 
Schock — Brutto-Solvenz
kapitalanforderung — 
Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (qualifizierte 
Infrastrukturinvestitionen) 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko von 
Anleihen und Darlehen, bei denen es sich um qualifizierte Infra
strukturinvestitionen handelt, d. h. vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstel
lungen. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwi
schen R0411 und R0412 aus der für die Berechnung verwendeten 
Methode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung nicht 
möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Dieses Element ist nicht zu übermitteln, wenn R0010/C0010 = 1. 

R0412/C0020 Absolute Ausgangswerte 
vor Schock — Vermögens
werte — Spread-Risiko — 
Anleihen und Darlehen 
(mit Ausnahme von qualifi
zierten Infrastrukturinvesti
tionen) 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Vermögenswerte, die ge
genüber dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei de
nen es sich nicht um qualifizierte Infrastrukturinvestitionen han
delt, anfällig sind. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaf
ten einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0412/C0030 Absolute Ausgangswerte 
vor Schock — Verbindlich
keiten — Spread-Risiko — 
Anleihen und Darlehen 
(mit Ausnahme von qualifi
zierten Infrastrukturinvesti
tionen) 

Dies ist der absolute Ausgangswert der Verbindlichkeiten, die ge
genüber dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei de
nen es sich nicht um qualifizierte Infrastrukturinvestitionen han
delt, anfällig sind. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Auftei
lung zwischen R0411 und R0412 aus der für die Berechnung ver
wendeten Methode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung 
nicht möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 
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R0412/C0040 Absolute Werte nach 
Schock — Vermögens
werte — Spread-Risiko — 
Anleihen und Darlehen 
(mit Ausnahme von qualifi
zierten Infrastrukturinvesti
tionen) 

Dies ist der absolute Wert der Vermögenswerte, die gegenüber 
dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich 
nicht um qualifizierte Infrastrukturinvestitionen handelt, anfällig 
sind, nach Eintritt des Schocks. 

Aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweckgesellschaf
ten einforderbare Beträge sind in dieser Zelle nicht einzuschließen. 

R0412/C0050 Absolute Werte nach 
Schock — Verbindlichkei
ten (nach der Anpassung 
für die Verlust
ausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Spread- 
Risiko — Anleihen und 
Darlehen (mit Ausnahme 
von qualifizierten Infra
strukturinvestitionen) 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich 
nicht um qualifizierte Infrastrukturinvestitionen handelt, anfällig 
sind, nach Eintritt des Schocks und nach der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstel
lungen. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwi
schen R0411 und R0412 aus der für die Berechnung verwendeten 
Methode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung nicht 
möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0412/C0060 Absoluter Wert nach 
Schock — Netto-Solvenz
kapitalanforderung — 
Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (mit Aus
nahme von qualifizierten 
Infrastrukturinvestitionen) 

Dies ist die Nettokapitalanforderung für das Spread-Risiko von 
Anleihen und Darlehen, bei denen es sich nicht um qualifizierte 
Infrastrukturinvestitionen handelt, nach der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstel
lungen. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwi
schen R0411 und R0412 aus der für die Berechnung verwendeten 
Methode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung nicht 
möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Dieses Element ist nicht zu übermitteln, wenn R0010/C0010 = 1. 

R0412/C0070 Absolute Werte nach 
Schock — Verbindlichkei
ten (vor der Anpassung für 
die Verlust
ausgleichsfähigkeit der ver
sicherungstechnischen 
Rückstellungen) — Spread- 
Risiko — Anleihen und 
Darlehen (mit Ausnahme 
von qualifizierten Infra
strukturinvestitionen) 

Dies ist der absolute Wert der Verbindlichkeiten, die gegenüber 
dem Spread-Risiko von Anleihen und Darlehen, bei denen es sich 
nicht um qualifizierte Infrastrukturinvestitionen handelt, anfällig 
sind, nach Eintritt des Schocks, jedoch vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstel
lungen. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwi
schen R0411 und R0412 aus der für die Berechnung verwendeten 
Methode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung nicht 
möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Der Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen ist ab
züglich der aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber 
Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge anzugeben. 

R0412/C0080 Absoluter Wert nach 
Schock — Brutto-Solvenz
kapitalanforderung — 
Spread-Risiko — Anleihen 
und Darlehen (mit Aus
nahme von qualifizierten 
Infrastrukturinvestitionen) 

Dies ist die Bruttokapitalanforderung für das Spread-Risiko von 
Anleihen und Darlehen, bei denen es sich nicht um qualifizierte 
Infrastrukturinvestitionen handelt, d. h. vor der Anpassung für die 
Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstel
lungen. Dieser Wert ist nur anzugeben, wenn die Aufteilung zwi
schen R0411 und R0412 aus der für die Berechnung verwendeten 
Methode abgeleitet werden konnte. Wenn die Aufteilung nicht 
möglich ist, ist nur R0410 auszufüllen. 

Dieses Element ist nicht zu übermitteln, wenn R0010/ 
C0010 = 1.“   
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